
GEBRAUCHSINFORMATION

Calendula ReVet RV 27 - Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut 

für Tiere

Homöopathische Arzneispezialität

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN 
UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE 
VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber und Hersteller:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 ∙ D-64625 Bensheim

Tel.: +49 62 51 / 10 97 0 ∙ Fax: +49 62 51 / 33 42

info@reckeweg.de

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Calendula ReVet RV 27 – Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut für 
Tiere

3. WIRKSTOFF UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 g Lösung enthält:

Wirkstoff: 

Calendula officinalis Ø 600 mg

Sonstige Bestandteile:

Ethanol 62% (m/m) 380 mg 

Glycerol 85%   20 mg

Gesamtalkoholgehalt: 64 Vol.-%

Olivgelbe, dünnflüssige Lösung.

4. ANWENDUNGSGEBIETE

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Für dieses 
Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:  

- Granulationsförderung schlecht heilender Wunden,

- Wundreinigung und Wundspülung,

mailto:info@reckeweg.de


- als Wundauflage bzw. –tamponade in Verbindung mit sterilen Kompressen,

- Abszeßspülung,

- Nabelentzündung,

- Entzündung des äußeren Gehörganges (Reinigung des äußeren Gehörgangs),

- lokale Behandlung der Haut bei Entzündungen und Ekzemen.

Die Anwendung dieser homöopathischen Arzneispezialität in den genannten Anwendungsgebieten 
beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der 
sonstigen Bestandteile des Präparates, insbesondere gegenüber Pflanzen aus der Familie der 
Korbblütler.

6. NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt.

Falls Sie Nebenwirkungen bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker 
mit.

7. ZIELTIERARTEN

Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Hühner, Puten, Gänse, Enten, Tauben, Hunde, Katzen, 
Kaninchen, Ziervögel, Kleinnager und Frettchen.

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Art der Anwendung:

Zur Anwendung auf der Haut und zum Einbringen in den äußeren Gehörgang.

Calendula ReVet RV 27 wird verdünnt angewendet.

Zur Verdünnung eignet sich sterile isotone Kochsalz-Lösung oder Ringer-Lösung oder abgekochtes 
Wasser im Verhältnis von 1 Teil Calendula ReVet RV 27 auf 10 bis 100 Teile Verdünnungsmedium. 

Häufigkeit und Dauer der Anwendung:

Die gebrauchsfertige Lösung 1-2 mal täglich bis zur Besserung anwenden (auftragen, betupfen, 
bepinseln, besprühen, spülen, getränkte Kompressen auflegen, tamponieren, usw.); bei zunehmender 
Besserung seltener.

Die Reinigung des äußeren Gehörgangs bei Otitis externa sollte mit einer getränkten Kompresse 
erfolgen.

Die Anwendungsdauer richtet sich nach dem vorliegenden Krankheitsbild und dem individuellen 
Heilungsverlauf. 

Sollten sich die Beschwerden nicht bessern oder verschlimmern, sollte ein Tierarzt aufgesucht werden.



9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Siehe unter Abschnitt Dosierung.

Bei Unklarheiten holen Sie bitte fachliche Beratung ein.

10. WARTEZEITEN

Essbare Gewebe: Null Tage

Milch: Null Tage

Eier: Null Tage

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25°C lagern.

Haltbarkeit nach Herstellung der gebrauchsfertigen Lösung:
Die gebrauchsfertige Lösung ist sofort anzuwenden.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr 
anwenden.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart

Aufgrund des hohen Alkoholgehaltes sollte die Lösung nicht unverdünnt bei geschädigter Haut 
angewendet werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen 
Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Tierarzt kontrolliert werden.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche 
Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Enthält 64 Vol.-% Alkohol. Nicht in der Nähe einer offenen Flamme anwenden.

Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode:

Während der Trächtigkeit, Laktation und Legeperiode nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt 
anwenden.



Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt geworden. Wenn dieses 
homöopathische Arzneimittel gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, 
fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT 
VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN 
ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den 
nationalen Vorschriften zu entsorgen.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

November 2020

15. WEITERE ANGABEN

Zul. Nr.: 8-30103

Apothekenpflichtig

Packungsgröße: 1000 ml
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